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Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen 
(Bundeskinderschutzgesetz - BKiSchG) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Bundeskabinett hat am 16.03.2011 den Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung eines aktiven Schut-
zes von Kindern und Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz - BKiSchG) beschlossen. Der Gesetz-
entwurf der Bundesregierung ist in der Anlage beigefügt. Auch wenn eine abschließende Bewertung 
des Gesetzentwurfs seitens der Hauptgeschäftsstelle derzeit noch nicht möglich ist, möchten wir be-
reits darauf hinweisen, dass die seitens des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ) angekündigten Änderungen vorgenommen wurden. So wurde insbesondere der im 
Referentenentwurf neu vorgesehene § 43a SGB VIII komplett gestrichen und damit auf die allgemei-
ne Kritik, insbesondere auch die der kommunalen Spitzenverbände, reagiert. Weiterhin wurde auf den 
im Referentenentwurf noch vorgesehenen neu einzuführenden Begriff der sog. Kinderschutzfachkraft 
in § 8a Abs. 4 SGB VIII verzichtet. 
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Über den weiteren Fortgang der Beratungen werden wir Sie informieren. Wir gehen davon aus, dass 
wir im Rahmen der Anhörung erneut Gelegenheit zu einer ausführlichen Stellungnahme haben wer-
den. In diesem Zusammenhang werden wir Sie im Vorfeld erneut kontaktieren und verbleiben für 
heute 
 
 
mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

 
Bianca Weber 
 
 
Anlage 


